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ERSTER TEIL 
Wesen und Aufgaben des Landkreises

1. ABSCHNITT 
Begriff, Benennung und Hoheitszeichen

Art. 1 � Begriff
1Die Landkreise sind Gebietskörperschaften mit dem Recht, über-
örtliche Angelegenheiten, deren Bedeutung über das Kreisgebiet 
nicht hinausgeht, im Rahmen der Gesetze zu ordnen und zu ver-
walten. 2Ihr Gebiet bildet zugleich den Bereich der unteren staatli-
chen Verwaltungsbehörde.

Art. 2 � Name; Sitz der Kreisverwaltung
1Der Sitz der Kreisverwaltung und der Name des Landkreises wer-
den nach Anhörung des Kreistags mit Zustimmung des Landtags 
durch Rechtsverordnung der Staatsregierung bestimmt. 2Namens-
änderungen, die nur die Schreibweise betreffen, bedürfen nicht der 
Zustimmung des Landtags.

Art. 3 � Wappen und Fahnen; Dienstsiegel

(1)	 1Die Landkreise können ihre geschichtlichen Wappen und Fah-
nen führen. 2Sie sind verpflichtet, sich bei der Änderung bestehen-
der und der Annahme neuer Wappen und Fahnen von der General-
direktion der Staatlichen Archive Bayerns beraten zu lassen und, 
soweit sie deren Stellungnahme nicht folgen wollen, den Entwurf 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.
(2)	 1Landkreise mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem Dienst-
siegel. 2Die übrigen Landkreise führen in ihrem Dienstsiegel das 
kleine Staatswappen.
(3)	 Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen des Landkreises nur 
mit dessen Genehmigung verwendet werden.
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2. ABSCHNITT 
Wirkungskreis

Art. 4 � Wirkungskreis im allgemeinen

(1)	 Den Landkreisen steht die Erfüllung der auf das Kreisgebiet be-
schränkten öffentlichen Aufgaben zu, die über die Zuständigkeit 
oder das Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden hin-
ausgehen, soweit es sich nicht um Staatsaufgaben handelt.
(2)	 Die Aufgaben der Landkreise sind eigene oder übertragene An-
gelegenheiten.

Art. 5 � Eigene Angelegenheiten

(1)	 Der eigene Wirkungskreis der Landkreise umfaßt die Angelegen-
heiten der durch das Kreisgebiet begrenzten überörtlichen Gemein-
schaft.
(2)	 1In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die 
Landkreise nach eigenem Ermessen. 2Sie sind nur an die gesetzli-
chen Vorschriften gebunden.

Art. 6 � Übertragene Angelegenheiten

(1)	 Der übertragene Wirkungskreis der Landkreise umfaßt die staat-
lichen Aufgaben, die das Gesetz den Landkreisen zur Besorgung im 
Auftrag des Staates zuweist.
(2)	 Für die Erledigung übertragener Angelegenheiten können die 
zuständigen Staatsbehörden den Landkreisen Weisungen erteilen.
(3)	 1Den Landkreisen können Angelegenheiten auch zur selbständi-
gen Besorgung übertragen werden. 2Art. 5 Abs. 2 ist hierbei sinn-
gemäß anzuwenden.
(4)	 Bei der Zuweisung von Angelegenheiten sind gleichzeitig die 
notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
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3. ABSCHNITT 
Kreisgebiet

Art. 7 � Gebietsumfang

Die Gesamtfläche der dem Landkreis zugeteilten Gemeinden und 
gemeindefreien Gebiete bildet das Kreisgebiet.

Art. 8 � Änderungen und Zuständigkeit

(1)	 1Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Landkreise in 
ihrem Bestand oder Gebiet geändert werden. 2Änderungen im Ge-
biet müssen insbesondere auf die Leistungsfähigkeit der beteiligten 
Landkreise Rücksicht nehmen. 3Art. 5 Abs. 3 und Art. 5 a Abs. 1 der 
Gemeindeordnung (GO) bleiben unberührt.
(2)	 Änderungen im Bestand von Landkreisen werden mit Zustim-
mung des Landtags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung 
vorgenommen.
(3)	 1Änderungen im Gebiet von Landkreisen werden mit Zustim-
mung des Landtags durch Rechtsverordnung der Staatsregierung 
vorgenommen, wenn mindestens eine ganze Gemeinde oder ein 
ganzes gemeindefreies Gebiet umgegliedert wird. 2Sonstige Gebiets-
änderungen werden durch Rechtsverordnung der Regierung, wenn 
sie mit einer Änderung im Gebiet von Bezirken verbunden sind, 
durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration vorgenommen.
(4)	 Im Verfahren nach Absatz 2 oder 3 können Änderungen nach 
Art. 11 GO, die mit Änderungen im Bestand oder Gebiet von Land-
kreisen rechtlich oder sachlich zusammenhängen, miterledigt wer-
den, soweit die Änderungen gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GO durch 
Rechtsverordnung vorgenommen werden können.
(5)	 1Vor der Änderung sind die beteiligten Landkreise sowie die 
Gemeinden und die Eigentümer der gemeindefreien Grundstücke 
im Änderungsgebiet zu hören. 2Den Kreisbürgern, deren Kreiszuge-
hörigkeit wechselt, soll Gelegenheit gegeben werden, zu der Ände-
rung in geheimer Abstimmung Stellung zu nehmen.
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Art. 9 � Folgen der Änderungen

(1)	 1Bei Änderungen im Bestand von Landkreisen ist die Fortgel-
tung von Kreisrecht in der Rechtsverordnung gemäß Art. 8 Abs. 2 
zu regeln. 2Bei Gebietsänderungen erstreckt sich das Recht des auf-
nehmenden Landkreises auf das aufgenommene Gebiet, wenn nicht 
in der Vorschrift über die Gebietsänderung etwas Abweichendes 
bestimmt ist. 3Satz 2 gilt entsprechend für das Recht der durch die 
Änderung betroffenen Gemeinden.
(2)	 1Soweit nicht das Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration gemäß Art. 9 Abs. 2 der Bezirksordnung zuständig ist, 
regelt die Regierung die mit der Änderung zusammenhängenden 
weiteren Rechts- und Verwaltungsfragen. 2Sie kann insbesondere 
eine Neuwahl oder Ergänzung des Kreistags für den Rest der Wahl-
zeit anordnen. 3Art. 24 Abs. 2 Satz 2 findet insoweit keine Anwen-
dung. 4Die Regierung trifft auch entsprechende Regelungen für die 
durch die Änderung betroffenen Gemeinden oder kann damit für 
kreisangehörige Gemeinden die Landratsämter beauftragen.
(3)	 1Bei Änderungen im Gebiet werden die vermögensrechtlichen 
Verhältnisse durch Übereinkunft der beteiligten Landkreise und 
kreisfreien Gemeinden geregelt. 2Der Übereinkunft kommt in dem 
in ihr bestimmten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Rechtswirksam-
keit der Änderung, unmittelbar rechtsbegründende Wirkung zu. 
3Kommt eine Übereinkunft nicht zustande, so entscheiden das Ver-
waltungsgericht und in der Berufungsinstanz der Verwaltungsge-
richtshof als Schiedsgerichte.
(4)	 1Bei Änderungen im Bestand wird in der Rechtsverordnung 
nach Art.  8 Abs.  2 ein Landkreis als Gesamtrechtsnachfolger be-
stimmt. 2Die Bestimmung hat unmittelbar rechtsbegründende Wir-
kung. 3Wird das Gebiet eines Landkreises auf mehrere Landkreise 
oder kreisfreie Gemeinden aufgeteilt, so findet zwischen dem 
Gesamtrechtsnachfolger und den anderen Landkreisen oder kreis-
freien Gemeinden, denen Gebiet des aufgeteilten Landkreises zu-
geteilt wurde, eine Auseinandersetzung nach besonderen gesetz
lichen Vorschriften statt.
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(5)	 Soweit der Aufenthalt Voraussetzung für Rechte und Pflichten 
ist, gilt der vor der Änderung liegende Aufenthalt im Änderungs-
gebiet als Aufenthalt im neuen Landkreis.

Art. 10 � Bekanntmachung; Gebühren

(1)	 Rechtsverordnungen der Regierung nach Art.  8 Abs.  3 Satz 2 
und nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 sind im Amtsblatt der Regierung be-
kanntzumachen.
(2)	 Für Änderungen nach Art.  8 und Rechtshandlungen, die aus 
Anlaß solcher Änderungen erforderlich sind, werden landesrecht-
lich geregelte Abgaben nicht erhoben.

4. ABSCHNITT 
Kreisangehörige

Art. 11 � Kreiseinwohner und Kreisbürger

(1)	 1Kreisangehörige sind alle Kreiseinwohner. 2Sie haben gegen-
über dem Landkreis die gleichen Rechte und Pflichten. 3Ausnah-
men bedürfen eines besonderen Rechtstitels.
(2)	 Kreisbürger sind alle Kreisangehörigen, die das Wahlrecht für 
die Kreiswahlen besitzen.

Art. 12 � Wahlrecht

Die Kreisbürger wählen den Kreistag und den Landrat.

Art. 12 a � Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

(1)	 Die Kreisbürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises des Landkreises einen Bürgerentscheid beantragen 
(Bürgerbegehren).
(2)	 Der Kreistag kann beschließen, daß über eine Angelegenheit des 
eigenen Wirkungskreises des Landkreises ein Bürgerentscheid statt-
findet.
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